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Franz von Schmidts Buch Nachtseiten der Liebe befriedigt Sensationsgier und Voyerismus der Leser und ist weit entfernt von der zeitgenössischen wissenschaftlichen Diskussion zu den Straftatbeständen, die Schmidt behandelt. Nicht selten vertritt der Verfasser nationalsozialistische Positionen und appelliert an das „gesunde Volksempfinden“. In der Kastration homosexueller Männer während der NS-Zeit sieht er Entmannungen auf eigenen Wunsch (S. 226).

Unklar und verwirrend ist die verwendete Terminologie. So berichtet Schmidt im Kapitel „Transvestitismus und Homosexualität“ (S. 222 – 240) über weite Strecken von Hermaphroditen und Transsexuellen, und am Ende des Kapitels setzt er Homosexualität und Pädophilie gleich (S. 240), während er im Kapitel „Pädophilie“ (S. 162 – 180) das Alter der mißbrauchten Kinder zwischen 5 und 19 Jahren (Primaner) angibt – mit dem Schwerpunkt bei 11 bis 15 Jahren.
von Schmidts Einstellung zur Homosexualität und zu den Homosexuellen ist ausgesprochen negativ. Homosexuelle sind für ihn „unglaublich dekadente und pervertierte Menschen“ (S. 224), labile, pathologisch  verlogene Abartige (S. 224). Die meisten Homosexuellen seien „von Geburt  aus krankhaft Abartige oder durch eigene Schuld, Übermut, besondere Erlebniskonstellationen und moralische Labilität Entgleiste und wie alle Erotomanen – zumindest teilweise – unterdurchschnittlich intelligent“ (S. 226); das Gros der Homosexuellen bestehe aus Pervertierten (S. 236).
Doch spricht sich von Schmidt für die Straffreiheit des Grundtatbestandes einvernehmlicher gleichgeschlechtlicher Handlungen unter Erwachsenen aus, um Folgedelikte wie Erpressungen, Diebstähle, Morde im Homosexuellenmilieu einzudämmen oder zu verhindern (S. 233f.).

